
Ehekonvalidation beim Verbot der Blutsverschiedenheit. Einkatholisch getaufter Mann Wwar ZU Protestantismus übergetreten un!
In Wiıen 1m TE 19530 1ıne evangelische Frau nach evangeli-schem Rıtus geheıratet. ach dem damaligen Osterreichischen Ehe-

recht WAar dıe Ehe uch staatlıch gültig. Nun der Mann ZU.
katholischen Kırche zuruck un wiıll selne Ehe uch nach katholhi-
schem Kirchenrecht In UOrdnung brıngen. Bei den Frhebungen
findet der Pfarrer eın Bedenken Die Frau ist War getauft, hat ber

Dieser Umstand bıldete WAar ZUTF eıt deseine jüdische Großmutter.
Eheabschlusses 1930) kein staalıches Ehehindernis; wohl ber jetzt
eINn strenges staatlıches Eheverbot (Deutsches Ehegesetz VO Juli

Nun1938, 4 ; Verordnung VO November 1939, SS und 2)
entste. dıe rage: arf der katholische Seelsorger die Konvalıidation
dieser Ehe vornehmen? Das eutsche Eherecht DO 6. Juli 19538 iıst

Es behalten daher Ehen,MIC. rucCcKkKwirken! (S 1158 des Ehegesetzes).
die VOT der Rechtskraft des Deutschen herechts rechtsgültig g -schlossen worden sınd, ihre Geltung, uch wenn sS1e nach dem gelten-
den Rechte unzulässıg waren. Daher kann die kirchliche onvalida-
tion AÄAne Bedenken vorgenommen werden. Nichts ste. dem 100
des eutschen L,.hegesetzes enigegen. Denn 100 verbietet bloß die
Vornahme relıgiöser Felerlichkeiten, bevor die Eihe VOFTF den staatlıchen
ITrauungsorganen geschlossen ist. Der evangelısche Pastor W ar Im
Jahre 1930 staatlıches ITrauungsorgan. rgo Zur Beruhigung des
Pfarrers wurde be1 der zuständıgen Reichsstatihalterei angefragt. Diese
(Reichsstatthalter In der Steiermark, 40, la—1183, Allg 30/1,1940 eTrklarie „„‚Der 100 des Gesetzes VO Jul: 1938 hındert nıcht
die ornahme VO relıgıösen Feıierlichkeiten beı Ehen, die VOTL der
Gültigkeit des F,hegesetzes als Zivyvilehen der als hen VOT
nıiıchtkatholischen Religionsdienern geschlossen worden sınd und dıe
nach früherem Eherecht die staatlıche Gültigkeit erlangt aben, denen
ber gemäß des Ehegesetzes VO 6. Juh 1938 das Verbot der
Blutsverschiedenheit entgegenstehen würde  o

Graz Dr Joh Haring.

Miltellungen
Alttestament!]:  iche Motive In den Karfreitags-Improperien. Zu den

ergreifendsten Stücken der Lıturgie Stillen Freitag zählen dae
Improperien während der Verehrung des enthüllten heilıgen TEUZEeES.
Improperium aaa Schelte, Vorwurf) bezeichnet hier dıe beweglicheKlage un!: Anklage des VO.  - den Seinen verworfenen Heılandes, die den
Inhalt der ersten beiden Abschnitte der die adoratıo CTUCIS begleitenden
Gesänge aqusmacht. DiIie Strophen bıs enthalten dreı Improperien;
jedem einzelnen olg In lateinischer un:! griechischer Sprache das

Demvarı)ıerte Trishagion, ıne Anrufung des dreimal heiligen Gottes
In den genannten Strophen zugrunde lıiegenden Gedanken geben die
1eUnNn Improperiıen des zweıten Teıles hne das Irıshagion ıne nähere
Ausführung. Die das Ganze einleıtende Frage „Mein Volk! Was habe
1C. dir etan, womit habe 1C. dich betrübt?““ wıederholt sıch refraın-
artıg neunmal nach der ıIn hochdramatischer Gegenüberstellungfolgenden Aufzählung der Liebeserwelse des Gekreuzigten seın
olk und der fortwährenden Undanktaten dieses Volkes.

Eirsichtlich werden mıiıt entsprechender Textesmodifikation und
Textesauffüllung In eindrucksvoller Zusammenschau des Alten und


